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1 EINFÜHRUNG 
 
Am Hauptbahnhof in Mannheim plant die Rhein-Neckar-Verkehr GmbH die Erneuerung 
eines Teilstückes der Gleise. WPW GEOCONSULT wurde mit der Durchführung von 
Geotechnischen Untersuchungen und der Erarbeitung eines Geotechnischen Berichtes 
beauftragt. 
 
Neben der Behandlung Geotechnischer Fragestellungen wurden zur Klärung der Aus-
hubverwertung chemische Deklarationsanalysen durchgeführt. Die Ergebnisse hierzu 
werden ebenfalls in diesem Bericht erläutert. 
 
 

2 VORHANDENE UNTERLAGEN UND BESCHREIBUNG DER BAUMAS SNAHME 
 
Für die Ausarbeitung des Berichtes stand ein Lageplan (Maßstab M 1:500, Rhein-
Neckar-Verkehr GmbH, o.D.) zur Verfügung. 
 
Die Gleiserneuerung erfolgt im Bereich des Willy-Brandt-Platzes, der teilweise mit einer 
Tiefgarage unterbaut ist. Betroffen sind alle 3  über den Platz verlaufenden Gleise, je-
doch in unterschiedlichen Längen. Gleis 1 wird auf einer Länge von 60 m erneuert, 
Gleis 2 auf etwa 45 m Länge und Gleis 3 auf etwa 180 m Länge.  
 
Alle Abschnitte verfügen über eine Pflastereindeckung.  
 
 

3 BESCHREIBUNG DER BAUGRUNDVERHÄLTNISSE 

3.1 Aufschlussprogramm 
 
Zur Erkundung der Bettungs- und Untergrundverhältnisse wurden insgesamt 15 Hand-
schürfe ausgeführt. Das Gleispflaster wurde dabei an den jeweiligen Aufschlusspunk-
ten auf einer Fläche von etwa 50 x 50 cm² aufgenommen. Der vorhandene Oberbau 
und die Schichten darunter wurden von Hand freigelegt und beprobt. 
 
Die Lage der Aufschlüsse kann dem Lageplan der Anlage 2 entnommen werden. Die 
Aufschlussergebnisse sind höhengerecht als Profile in der Anlage 3 dargestellt. Ein 
Höhenbezug wurde zur jeweiligen Schienenoberkante (SO) hergestellt. 
 
 

3.2 Baugrundverhältnisse 
 
Die Oberflächenbefestigung besteht aus einem 11 cm oder 14 cm dicken Gleispflaster, 
welches in einem 5 cm bis 9 cm mächtigen Pflasterbett aus Sand, stellenweise auch 
Mörtelbett verlegt ist. 
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Unterhalb des Pflasterbettes wurde nahezu in allen Aufschlüssen eine Betonschicht 
angetroffen. Die Dicke der Betonschicht, die nur vereinzelt durchörtert werden konnte 
beträgt etwa 10 – 12 cm. 
 
Der Aufbau unter der Betonschicht besteht aus sandigem Schotter. Er reicht außerhalb 
der Tiefgarage bis etwa 0,95 m und wird ab dort von aufgefülltem Ton mit weicher Kon-
sistenz unterlagert. Im Tiefgaragenbereich wurde der Schotter bis etwa 0,6 m (im Mit-
tel) aufgeschlossen. Ab dieser Tiefe folgen die Schutz- bzw. Abdichtungslagen der 
Tiefgarage, die aus einem Vlies einer Splittlage (vermutlich Dränageschicht) und einer 
Gummiabdichtung bestehen. 
 
Grundwasser wurde im Rahmen der Erkundungsarbeiten nicht angetroffen. 
 
 

3.3 Bodengruppen, -klassen, Frostempfindlichkeits- und Verdichtbarkeitsklassen 
 
Die aufgeschlossenen Schichten werden nach DIN 18196 den jeweiligen Bodengrup-
pen und nach DIN 18300 den Bodenklassen zugeordnet. Die Einstufung in die 
Frostempfindlichkeits- und Verdichtbarkeitsklassen erfolgt nach ZTVE-StB 94 Tabelle 1 
bzw. der ZTVA-StB 94. Die Zuordnung entspricht der Schichtenzusammenfassung in 
den Aufschlussprofilen. 
 
Tabelle 1: Bodengruppen, -klassen, Frostempfindlichkeits- u. Verdichtbarkeitsklassen 
 

Boden-
gruppe  

Boden-
klasse  

Frostempfind-
lichkeitsklasse  

Verdichtbar-
keitsklasse 

Bodenart 

DIN 18196 DIN 18300 ZTVE-StB 94 ZTVA-StB 94  

Pflasterbett  A  SI  3 F 1 V 1 

Schotter  A  GI 3 F 1  V 1 

Untergrund 1) A  TL 4 F 3 V 3 
1) Diese feinkörnigen Böden verändern ihre Konsistenz bereits bei geringer Veränderung des 

Wassergehaltes. Wasserentzug lässt sie rasch austrocknen und schrumpfen, Wasserzufuhr in 
die Bodenklasse 2 übergehen.  

 
 

4 ABFALLTECHNISCHE UNTERSUCHUNGEN 

4.1 Durchgeführte Analysen 
 
Zur Klärung der Wiederverwertbarkeit aus abfall-/umwelttechnischer Sicht wurden im 
chemischen Labor Deklarationsanalysen an den voraussichtlich anfallenden Aushub-
materialien nach den Richtlinien der Länderarbeitsgemeinschaft Abfall (LAGA) bzw. der 
baden-württembergischen Verwaltungsvorschrift (VwV-Boden) v. 14.03.20071 durchge-
führt.  
                                              
1 Verwaltungsvorschrift des Umweltministeriums für die Verwertung von als Abfall eingestuftem Bo-

denmaterial v. 14. März 2007 
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Die aus den Aufschlüssen gewonnenen Proben sind als Einzel- oder Mischproben nach 
organoleptischem Befund und bautechnischen Gesichtspunkten zusammengestellt und 
analysiert worden. 
 
Die Zusammenstellung der Mischproben erfolgte mit dem Ziel, die Ausbaumaterialien 
möglichst flächig einer abfalltechnischen Einstufung zuzuordnen. In der Anlage 4.1 sind 
die Einzel- und Mischproben sowie der analysierte chemische Parameterumfang aufge-
listet.  
 
Das Pflastermaterial im Gleisbereich selbst wies im Zuge der Probennahme keine or-
ganoleptischen Auffälligkeiten auf, die einer Wiederverwertung im Baustoffrecycling 
entgegenstehen. Auf chemische Analysen konnte daher verzichtet werden. 
 
 

4.2 Analysenergebnisse und Beurteilung 
4.2.1 Vorbemerkungen 

 
In der Anlage 4.2 sind alle chemischen Analysenergebnisse tabellarisch aufbereitet. 
Die Ergebnisse der PAK-Analysen (Anl. 4.2.1), die an den Schwarzdecken durchge-
führt wurden, sind zur Orientierung der relevanten Grenzkonzentration von 25 mg/kg 
gegenübergestellt. Diese Konzentration definiert gemäß RuVA-StB 012 die Grenze zwi-
schen pechhaltigem Straßenaufbruch und Ausbauasphalt. 
 
Das ca. 10 cm bis 20 cm mächtige Lage Bettungsmaterialien kann im Zuge der Entfer-
nung der Pflastersteine nicht ohne weiteres von diesen abgetrennt werden.  
 
Da dieses Material folglich gemeinsam mit den Pflastersteinen zur Entsorgung als Bau-
schutt anfällt, werden die Analysenergebnisse in der Tabelle in Anlage 4.2.2 den Zu-
ordnungswerten für Bauschutt gem. Dihlmann-Erlass3 gegenübergestellt.  
 
Die Ergebnisse der Deklarationsanalysen an den Bodenmaterialien (Tragschicht und 
Auffüllungen) sind den Zuordnungswerten nach der baden-württembergischen Verwal-
tungsvorschrift (VwV-Boden) v. 14.03.20071 gegenübergestellt (vgl. Anlage 4.2.3). Alle 
analytischen Prüfberichte können in der Anlage 4.3 eingesehen werden. 
 
Die Situation stellt sich anhand der Analysenergebnisse wie folgt dar: 
 
 
 
 

                                              
2 RuVA-StB 01: Richtlinien für die umweltverträgliche Verwertung von Ausbaustoffen mit teer-

/pechtypischen Bestandteilen sowie die Verwertung von Ausbauasphalt im Straßenbau;  
 Ausgabe 2001/Fassung 2005 
3 Vorläufige Hinweise zum Einsatz von Baustoffrecyclingmaterial, Ministerium für Umwelt u. Verkehr 

Baden-Württemberg, 2004 
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4.2.2 Schwarzdecke 
 
In der Schwarzdeckenprobe HSch 12/0 – 0,06 m  wurde ein PAK-Gehalt von maximal 
0,13 mg/kg nachgewiesen. Diese Schwarzdeckenmaterialien können als Ausbauas-
phalt  entsorgt werden (vgl. Anl. 4.1.2). 
 
 

4.2.3 Fugenabdichtungsmaterialien 
 
Die in der Mischprobe MP 1 bzw. Einzelprobe HSch 3 repräsentierten Fugenmaterialien 
weisen PAK-Gehalte von 1,84 mg/kg bzw. 1,63 mg/kg auf und können daher mit dem 
Pflastermaterial/dem Bettungsmaterial (s.u.) entsorgt werden. 
 
 

4.2.4 Bettungsmaterialien 
 
Die in der Mischprobe MP 2 zusammengefassten Bettungsmaterialien halten die Z 1.1 
Zuordnungswerte ein und können daher der Einbauklasse Z 1.1  zugeordnet werden. 
 
 

4.2.5 Auffüllungen 
 
In den Auffüllungen (MP 3 und MP 4) wurden im Eluat elektrische Leitfähigkeiten von  
627 µg/l und 990 µg/l bestimmt. Hiermit sind diese Materialien in die Einbauklasse Z 
1.2 einzuordnen.  
 
 

4.3 Zusammenfassung und weitere Hinweise  
 
Die folgende Tabelle 2 fasst die Ergebnisse der Deklarationsanalysen in Form der ab-
falltechnischen Einstufungen zusammen: 
 
Tabelle 2: Abfalltechnische Einstufungen 
 

Misch-/  
Einzelproben 

Material 
Tiefenbereich 

[m] 
Abfalltechn. Einstufung  

MP 1 Fugenabdichtung - 

HSch 3 Fugenabdichtung - 

Entsorgung zusammen mit 
Pflaster/Bettungsmaterialien 

HSch 12/0 – 
0,06 

Schwarzdecken 0 - 0,06 Ausbauasphalt 

MP 2 Bettungsmaterialien ∅0,06 – ∅0,27 nach Dihlmann-Erlass: Z 1.1 

MP 3 und MP 4 Auffüllungen ∅0,2 – ∅1,2 Z 1.2 

 
Sämtliche untersuchten Materialien stellen in Baden-Württemberg keinen gefährlichen 
Abfall dar. 
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Die abfalltechnische Einstufung der Materialien der Bettungsmaterialien beruht auf der 
Annahme der gemeinsamen Entsorgung mit den Pflastersteinen als Bauschutt.  
 
 

5 ANGABEN ZUR KAMPFMITTELSITUATION 
 
Aus der multitemporalen Luftbildauswertung (siehe Anlage 5) ergaben sich Anhalts-
punkte für das Vorhandensein von Kampfmittelverdachtsflächen innerhalb des Unter-
suchungsgebietes. Es sind somit weitere Maßnahmen erforderlich, die sich aber auf die 
Bereiche außerhalb der Tiefgarage begrenzen.  
 
 

6 ANGABEN ZUM GLEISBAU 

6.1 Beurteilung der Tragfähigkeit des Untergrundes 
 
Zu unterscheiden ist hier der Bereich außerhalb und innerhalb der vorhandenen Tiefga-
rage. Bei letztgenanntem Bereich ist allein schon durch die Tiefgarage der Aufbau 
zwangsläufig vorgegeben. Die vorhandene Schotterschicht kann hier aus geotechni-
scher Sicht verbleiben. Sie ist vor dem Einbau der Schwellen zu verdichten. Von einer 
ausreichenden Tragfähigkeit ist dann auszugehen. 
 
Außerhalb der Tiefgarage wird angenommen, dass in Anlehnung an die DB-Vorschrift 
Ril 836 für Neubaumaßnahmen auf dem Planum (UK Gleisschotter) eine Tragfähigkeit 
von Ev2 ≥ 80 MN/m² gefordert ist. Dementsprechend ist in Höhe des Erdplanums (UK 
Planumsschutzschicht/Frostschutzschicht) ein Ev2–Wert ≥ 45 MN/m² nachzuweisen.  
 
In Höhe des Erdplanums (ca. 0,7 m unter SO) stehen Auffüllungen in Form von fein-
kornarmen Sanden bzw. Kies/Schotter an. Die geforderte Tragfähigkeit für das Erdpla-
num (Ev2 ≥ 45 MN/m²) ist bei den anstehenden Böden in der Regel zu erreichen. Be-
reichsweise, je nach örtlicher Ausprägung der weichen Tone (mehr oder weniger 
Sandanteil), sind aber geringfügige Defizite zu erwarten. Die vorhandene Planumstrag-
fähigkeit wird die 45 MN/m² auch nach intensivem statischem  Nachverdichten knapp 
unterschreiten. Sollten diese hinnehmbaren Defizite aber ausgeräumt werden, ist ein 
Bodenaustausch bis 35 cm unterhalb des Niveaus „Erdplanum“ vorzusehen. Gleiches 
gilt für den Fall, dass das Erdplanum in größerer Tiefenlage und damit „näher“ bei den 
weichen Tonen zu liegen kommt. 
 
 

6.2 Ausführungshinweise 
 
Der Aushub ist in den unteren Lagen vor Kopf mit einem Baggerlöffel ohne Zähne 
(Schneide) vorzunehmen. Auflockerungen (Störung) der anstehenden Sande sind zu 
vermeiden 
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Das Befahren des ungeschützten Erdplanums ist unzulässig. Das Erdplanum ist in An-
lehnung an das Merkblatt „Verdichtung des Untergrundes und Unterbaues im Straßen-
bau“ zu schützen. Vor dem Einbau der ungebundenen Tragschichten muss das Planum 
verdichtet werden. Auf dem Planum ist ein Verdichtungsgrad DPr ≥ 100 % sowie ein 
Verformungsmodul von Ev2 ≥ 80 MN/m² nachzuweisen. 
Bei der Ausführung ist die Lage von Kabel und Leitungen zu beachten, die ggf. zu un-
terbauen und zu sichern sind. 
 
 

7 VERDICHTUNGSPRÜFUNG, QUALITÄTSSICHERUNG 
 
Es wird empfohlen zu Beginn und während der Arbeiten einen Sachverständigen für 
Geotechnik zur fachtechnischen Beratung hinzuzuziehen. 
 
Der Nachweis der geforderten Verdichtung und Tragfähigkeit auf dem Erdplanum und 
dem Planum ist durch Eigenüberwachung seitens der Baufirma zu führen (⇒ Neben-
leistung, die nicht gesondert ausgeschrieben werden muss). Im vorliegenden Fall ge-
nügt wegen der Größe der Maßnahme der Umfang gemäß den Vorgaben der ZTVE. 
 
Im Sinne einer optimalen Qualitätssicherung kontrolliert der Bauherr stichpunktartig die 
Qualität (Kontrollprüfungen) unter Hinzuziehen eines eigenen Prüfers (⇒ externe Leis-
tung, die nicht im LV aufgenommen werden muss).  
 
Für die einzubauenden Materialien sind seitens der ausführenden Firma vor Beginn 
des Einbaus aktuelle Eignungsprüfungen vorzulegen. Die ersten Chargen auf der Bau-
stelle sind zu kontrollieren (Kontrollprüfungen). 
 
 
Mannheim, 17.02.09 
rie/dex/ml 
 
 
 
 
Dr.-Ing. M. Luber Dipl.-Ing. F. Riester 
(Geschäftsführer)   (Projektleiter) 
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